Pferdekaufvertrag1
zwischen Frau/Herrn _____________________________________________________________________________ Verkäufer
und
Frau/Herrn _____________________________________________________________________________  Käufer
§ 1 Kaufgegenstand
Der Verkäufer verkauft dem Käufer das Pferd ______________________________________(Name)
Geschlecht____________                                                    Farbe __________________________
Abzeichen______________________________                Alter bzw. Geburtsjahr ______________  
Equidenpaß- Nr. _____________________           Abstammung ___________________________  
 
§ 2 Kaufpreis, Zahlungsweise, Fälligkeit
1. Der Kaufpreis beträgt Euro ___________________ (inkl./zzgl. _______% Mwst.²)
2. Der Kaufpreis wird gezahlt   O  in bar    O  per Scheck   O  wird auf das Konto des Verkäufers bei der _________________________________________ Bank   BLZ ________________________
Kontonummer ______________________________ überwiesen.
3. Der volle Kaufpreis wird  O bei Unterzeichnung des Kaufvertrags   O bei Übergabe des Pferdes     nach erfolgreicher Ankaufsuntersuchung fällig.
O Euro ______________ sind bei Unterzeichnung des Vertrags, der Restbetrag von Euro _______________ ist bei Übergabe des Pferdes fällig.

§ 3 Ankaufsuntersuchung, Eigenschaftszusicherung
1. Dieser Kaufvertrag wird nur unter der aufschiebenden Bedingung wirksam, daß die tierärztliche Ankaufsuntersuchung³ erfolgreich verläuft.
2. Es wird  O keine   O eine kleine  O eine große Ankaufsuntersuchung vereinbart. Diese soll enthalten:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Die Ankaufsuntersuchung soll  O vom Tierarzt ___________________________________________ (Name) durchgeführt werden; bzw. von einem Tierarzt,  O auf den sich beide Parteien einverständlich einigen  O den der Verkäufer aussucht O den der Käufer aussucht.
4. Der Tierarzt wird auch danach ausgesucht, daß er seine Haftung für Mängel bei der Ankaufsuntersuchung nicht durch Allgemeine Geschäftsbedingungen zeitlich oder inhaltlich einschränkt4.
5. Die Kosten der Ankaufsuntersuchung  O trägt der Verkäufer   O der Käufer  O  teilen sich beide Parteien in folgendem Verhältnis _____________
6. O Der Verkäufer sichert dem Käufer folgende Eigenschaften des Pferdes zu:5
_______________________________________________________________________________  (z.B. schmiedefromm, eingeritten, eingefahren, geländesicher, beißt nicht, schlägt nicht etc.)
7. O Eine bestimmte Beschaffenheit im Sinne von § 434 Absatz 1 BGB ist nicht vereinbart. Die Haftung des Verkäufers wird beschränkt auf gesundheitliche Mängel, die geeignet sind, die Einsatzfähigkeit des Pferdes erheblich zu beeinträchtigen.6

§ 4 Rechte Dritter, Eigentumsübergang, Papiere
1. Der Verkäufer versichert, daß das Pferd frei von Rechten Dritter ist und in seinem Eigentum steht.
2. Die Übertragung des Eigentums und die Aushändigung der Papiere erfolgt erst bei vollständiger Bezahlung des Kaufpreises.
3. Nach der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises werden folgende Papiere7 übergeben:
O  Abstammungsnachweis   O Equidenpaß     O Impfpaß    O Nennungscheckheft      O Stutbuch      O Sonstiges, nämlich_____________________________
§ 5 Gefahrenübergang, Transport
1. Die Gefahren der Beeinträchtigung oder des Todes des Pferds gehen auf den Käufer über, sobald der Verkäufer das Pferd der zur Ausführung des Transports bestimmten Person übergeben hat.
2. Die Kosten des Transport trägt der Käufer. Der Transport kann auf Wunsch des Käufers und auf dessen Kosten versichert werden.
3. Sollte das Pferd aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, länger als vorgesehen beim Verkäufer bleiben, so schuldet dieser nur die Sorgfalt, die er auch im Umgang mit seinen eigenen Pferden anwendet. Die Kosten der Unterbringung trägt der Käufer.

§ 6 Sonstiges
1. Außer den in diesem Pferdekaufvertrag schriftlich niedergelegten Vereinbarungen wurden sonstige Abreden nicht getroffen.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Pferdekaufvertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, daß dieser Kaufvertrag planwidrige Regelungslücken enthält.
3. Gerichtstand ist   O der Wohnsitz   O der Geschäftssitz   O des Verkäufers   O des Käufers.
4. Jeder Vertragspartner hat eine Ausfertigung dieses Vertrags erhalten.
 

 

__________________________________          ______________________________________                 Ort, Datum, Verkäufer                                                                               Ort, Datum, Käufer 


Anmerkungen:
1. Ein Pferdekaufvertrag ist auch mündlich wirksam. Es empfiehlt sich jedoch dringend, den Vertrag schriftlich abzufassen. Er zwingt die Parteien dazu, darüber nachzudenken, was sie eigentlich regeln wollen und sollen. Zudem wird im Streitfall der Nachweis vereinfacht.
2. Mehrwertsteuer darf nur ausgewiesen werden, wenn der Verkäufer mehrwertsteuerpflichtig bzw. -berechtigt ist. Dies ist nicht der Fall, wenn der Verkauf durch Privatperson außerhalb jeglichen Geschäftsbetrieb (zum Beispiel einer Zucht) erfolgt. In diesem Fall ist nur der Preis zu nennen und evt. darauf hinzuweisen, daß dieser keine Mehrwertsteuer enthält.
3. Die Ankaufsuntersuchung ist dringend zu empfehlen - nicht nur bei besonders teuren Pferden.
4. Sinn der Ankaufsuntersuchung ist ja, daß Mängel des Pferdes erkannt werden. Außerdem wollen die Parteien die Haftung für nichtentdeckte Krankheiten oder Mängel des Pferdes auf den Tierarzt als dritte Person verlagern. Viele Tierärzte grenzen ihre Haftung jedoch in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein, indem sie eine Verjährungsfrist von sechs Monaten für Ansprüche gegen sie festschreiben. Damit läßt sich das für Verkäufer und Käufer wichtige Ziel der Haftung einer dritten Person nicht erreichen. Wenn es sich um ein sehr teures Pferd handelt, sollte man sich auch vergewissern, daß der Tierarzt eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.
5. Dem Verkäufer wird unbedingt empfohlen, nur solche Eigenschaften zuzusichern, die jederzeit überprüfbar sind und zu denen er stehen kann.
6. Das neue Kaufrecht ab 1. Januar 2002 sichert dem Käufer eine zweijährige Garantie bei neuen und eine einjährige bei gebrauchten Sachen zu. Das neue Kaufrecht gilt auch für Pferde - obwohl keineswegs geklärt ist, wann zum Beispiel ein Pferd "neu" oder "gebraucht" ist. Deshalb soll der Verkäufer äußerst vorsichtig und gewissenhaft bei der Zusicherung von Eigenschaften sein. Im Zweifelsfall sollte er sich entscheiden, Punkt 7 anzukreuzen und keine bestimmten Eigenschaften zuzusichern.
7. Hier sind alle Papiere aufzulisten, die das Pferd besitzt. Der Verkäufer ist zur Übergabe dieser Papiere verpflichtet.

 

